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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.04.1977

Norm

ZPO §38

Rechtssatz

Im Gerichtshofverfahren mit Anwaltszwang ist eine vorläu4ge Zulassung nach § 38 ZPO auf Seiten des Beklagten nur

bei der ersten Tagsatzung (und bei Beweisaufnahmetagsatzungen), nicht aber auch bei Tagsatzungen zur mündlichen

Streitverhandlung nach der ersten Tagsatzung zulässig, weil ja schon in der Klagebeantwortung die Vertretung durch

einen Rechtsanwalt nachgewiesen sein muß und sich an der Vertretungsbefugnis bis zum gültigen Eintritt eines

anderen Vertreters nichts ändert.
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